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Dieser Vereinfachte Verkaufsprospekt enthält allgemeine Informationen über den Fonds. 

Wenn Sie vor einer Anlage in den Fonds weitere Informationen benötigen, ziehen Sie bitte den 
vollständigen Verkaufsprospekt von Oktober 2010 (der „Vollständige Verkaufsprospekt“) zu Rate, in 
dem die Rechte und Pflichten der Anleger festgelegt sind. Ausführliche Informationen über das 
Anlagevermögen des Fonds entnehmen Sie bitte den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten. 
Diese Unterlagen erhalten Sie kostenlos am Geschäftssitz der SEB Asset Management S.A. oder bei 
jeder nachfolgend genannten örtlichen Zahl- und Informationsstelle. 
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Allgemeine Informationen: 
 

Promoter: 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

Kungsträdgårdsgatan 8, S-10640 Stockholm 
 

Verwaltungsgesellschaft: 
SEB Asset Management S.A. 

6a, Circuit de la Foire Internationale 
L-1347 Luxemburg 

gegründet am 15. Juli 1988. 
 

Depotbank: 
Skandinaviska Enskilda Banken S.A. 
6a, Circuit de la Foire Internationale 

L-1347 Luxemburg 
 

Zentralverwaltung (ist mit den Aufgaben der Adminis trationsstelle und der Register- und 
Transferstelle betraut): 

Skandinaviska Enskilda Banken S.A. 
6a, Circuit de la Foire Internationale 

L-1347 Luxemburg 
 

Zugelassener Abschlussprüfer: 
PricewaterhouseCoopers S.à r.l 

400, route d´Esch, L-1471 Luxemburg 
 

Vertrieb und Hauptzahlstellen: 
In Luxemburg 

Skandinaviska Enskilda Banken S.A., 
6a, Circuit de la Foire Internationale 

L-1347 Luxemburg 
Telefon: + 352 2623 -1 

 
In Schweden 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 
Kungsträdgårdsgatan  8 

S-10640 Stockholm 
+ 46-771-365365 

 
Aufsichtsbehörde: 

Commission de Surveillance du Secteur Financier 
110, route d’Arlon, L-2991 Luxemburg (www.cssf.lu) 

 

Auflegung des Fonds: 
21. April 1986 

 

Rechtsform: 
Umbrella-Fonds in Form eines Luxemburger Investmentfonds „fonds commun de placement“ 

 
Geschäftsjahr: 

1. Januar – 31. Dezember 
 

Anzahl der Teilfonds: 
5 
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SEB Fund 2  

Ziele und Anlagepolitik:  

Das Ziel des Fonds besteht darin, die verfügbaren Geldmittel in übertragbare Wertpapiere und andere 
zugelassene Vermögensgegenstände jeder Art zu investieren, um die Anlagerisiken zu streuen und 
den Anteilinhabern die Möglichkeit zu bieten, Kapital aufzubauen und Einnahmen oder eine Balance 
zwischen Wachstum und Einnahmen zu erzielen. 

Das spezifische Anlageziel und die Anlagepolitik jedes Teilfonds sind in den Detailinformationen der 
jeweiligen Teilfonds beschrieben. 

Zur Erreichung seines Hauptziels wird das Fondsportfolio Anleihen, Aktien, Währungen und 
zinsbezogene übertragbare Wertpapiere umfassen, aber nicht darauf beschränkt sein. Die 
übertragbaren Wertpapiere sollten (a) an einem geregelten Markt zugelassen sein oder gehandelt 
werden, (b) an einem anderen geregelten Markt eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, der für 
die Öffentlichkeit zugänglich und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden oder 
(c) zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Nicht-Mitgliedstaates der Europäischen 
Union zugelassen sein oder an einem anderen geregelten Markt in einem Nicht-Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise 
ordnungsgemäß ist, gehandelt werden. 
Außerdem kann der Fonds Geldmarktinstrumente halten. 

Der Fonds kann Derivate einsetzen. Dieser Einsatz ist nicht auf die Absicherung der Vermögenswerte 
des Fonds beschränkt, er kann ebenso Teil der Anlagestrategie sein. Der Handel mit Derivaten findet 
innerhalb der durch die Anlagegrenzen vorgegebenen Beschränkungen statt und ermöglicht eine 
effiziente Verwaltung des Fondsvermögens bei gleichzeitiger Regulierung von Laufzeiten und Risiken. 
Der Einsatz von Derivaten in Hinblick auf bestimmte Teilfonds ist im jeweiligen Abschnitt beschrieben. 
 

Risikofaktoren: 

Die Anlage in den Fonds ist mit finanziellen Risiken verbunden. Dazu können unter anderem Risiken 
im Zusammenhang mit Aktien-, Renten- und Devisenmärkten wie beispielsweise Veränderungen von 
Kursen, Zinssätzen, Wechselkursen und Bonität gehören. Die mit Anleihemärkten verbundenen 
Risiken können sich im Falle von Schwankungen der Währung der Wertpapiere des Fonds 
beziehungsweise Teilfonds auswirken. All diese Risiken können auch in Verbindung mit anderen 
Risiken auftreten. 
Ein Teilfonds kann aus Anlagen in Aktien, Anleihen und/oder Währungen bestehen oder engagiert sich 
in diesen Anlageklassen. Aktien sind im Allgemeinen mit einem höheren Risiko behaftet als Anleihen. 
Dementsprechend schwankt der Kurs einer Aktie im Normalfall stärker als der Kurs einer Anleihe. 
Allerdings bietet das höhere Risiko im Zusammenhang mit Aktien eine höhere Renditechance als dies 
bei Anleihen möglich ist. Eine Kombination beider Anlageklassen kann dem individuellen Anleger 
oftmals den am besten passenden Risikograd bieten. Soweit Anlagen in Wertpapieren in einer 
anderen Währung als der Basiswährung getätigt werden, ist ein Umrechnungsfaktor zu 
berücksichtigen, der den Wert des Investments beeinflussen kann. 
Anleger sollten sich ein klares Bild über den Teilfonds und die mit einer Anlage in Anteile des Teilfonds 
verbundenen Risiken verschaffen. Sie sollten keine Entscheidung für eine Anlage treffen, ohne vorher 
den Rat eines Finanz- und Steuerexperten eingeholt zu haben. 

Anleger gehen das Risiko ein, einen geringeren als den ursprünglich von ihnen angelegten 
Betrag zu erhalten. 

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem vollst ändigen Verkaufsprospekt des Fonds. 
 

Profil des typischen Anlegers: 
Der Fonds bietet zahlreiche Teilfonds mit unterschiedlichen Anlagestrategien und unterschiedlichen 
Risikoprofilen an. Das Anlegerprofil für jeden Teilfonds wird in den Detailinformationen der jeweiligen 
Teilfonds beschrieben. 
 

Verwendung der Erträge : 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Ausgabe zweier Anteilklassen beschlossen: thesaurierende (C-
Anteile) und ausschüttende Anteile (D-Anteile). Dividenden werden jährlich gezahlt. Thesaurierende 
Anteile sind nicht ausschüttungsberechtigt, und alle Erträge werden reinvestiert. Die 
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Verwaltungsgesellschaft kann außerdem Anteile ausgeben, die ausschließlich von institutionellen 
Anlegern (Anteilklasse I) erworben werden können, wie dies in Artikel 129, Absatz (2)d) des Gesetzes 
festgelegt ist. 
 

Gebühren: 

Vom Anteilinhaber zu tragende Gebühren (in % des Nettoinventarwerts) 
Maximaler Ausgabeaufschlag 5% 
Maximale Rücknahmegebühr 1% 
Maximale Rücknahmegebühr zur Vermeidung 
von Late Trading und Market Timing 

2% 

 
Maximale Umtauschgebühr zur Deckung von Kosten und Auslagen: 

Umtauschvorgänge werden gebührenfrei ausgeführt. Allerdings kann die Verwaltungsgesellschaft eine 
Gebühr zur Deckung der durch den Umtausch entstandenen Kosten und Auslagen erheben. Die 
Gebühr darf in keinem Fall 1% des Umtauschvolumens oder ein Maximum von 250 USD oder deren 
Gegenwert in einer anderen Währung übersteigen. 
 
 

Steuern:  

Der Fonds unterliegt der Luxemburger Rechtsprechung . Erwerber von Anteilen des Fonds 
sollten sich bezüglich ihrer Staatsbürgerschaft, ih res Wohnsitzes oder ihrer Nationalität bei 
einem lokalen Berater über die geltende Gesetzgebun g und Besteuerung hinsichtlich der 
anwendbaren Vorschriften, die den Erwerb, den Besit z und die Rücknahme von Anteilen sowie 
die Fusion von Fonds betreffen, informieren.  
Gemäß der aktuellen Gesetzgebung in Luxemburg unterliegen weder Fonds noch Anteilinhaber mit 
Ausnahme derjenigen, die ihren Wohnsitz, ihre Niederlassung oder ihren permanenten Aufenthaltsort 
in Luxemburg haben, einer Besteuerung von Einkommen, Kapitalertrag oder Vermögen. Allerdings 
kann das Fondsvermögen in den Ländern, in denen das Vermögen des Fonds angelegt ist, einer 
Quellensteuer unterworfen sein. In solchen Fällen ist weder die Depotbank noch die 
Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet. 
 

Je nach Anteilklasse der jeweiligen Teilfonds unterliegt das Nettovermögen des Fonds einer 
luxemburgischen Steuer in Höhe von 0,05 % p.a. bzw. von 0,01 % p.a. (institutionelle Anteilklassen), 
die am Ende eines jeden Quartals zahlbar ist und auf der Basis des Nettovermögens jeder 
Anteilklasse des Teilfonds am Ende des entsprechenden Quartals berechnet wird. Der Gegenwert der 
Aktien/Anteile an anderen luxemburgischen Organismen für gemeinsame Anlagen, die bereits einer 
„taxe d’abonnement“ unterliegen, ist von der Zahlung dieser Steuer ausgenommen. 
 
Gemäß der Europäischen Zinsbesteuerungsrichtlinie sind Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(„Mitgliedstaaten“) verpflichtet, den Steuerbehörden eines anderen Mitgliedstaates Einzelheiten 
hinsichtlich der Zahlung von Zinsen oder ähnlicher Einkünfte, die von einer Zahlstelle innerhalb ihrer 
Rechtsordnung an eine natürliche Person mit Wohnsitz in dem jeweiligen anderen Mitgliedstaat 
geleistet werden, bekannt zu geben. Österreich, Belgien und Luxemburg haben sich für die Dauer 
eines Übergangszeitraums für ein Quellensteuersystem anstelle der Bereitstellung entsprechender 
Informationen entschieden. Von Juli 2008 bis Juni 2011 beträgt dieser Steuersatz 20% und wird sich 
ab 1. Juli 2011 auf 35% erhöhen. Die Verwaltungsgesellschaft beurteilt, ob sich die Teilfonds innerhalb 
oder außerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinie befinden. Die von einem Teilfonds 
ausgeschütteten Dividenden fallen in diesen Bereich, wenn mehr als 15% der Vermögenswerte des 
Teilfonds in Schuldforderungen angelegt sind. Von den Anteilinhabern erzielte Erlöse aus Rücknahme 
oder Verkauf von Anteilen eines Teilfonds fallen in diesen Bereich, wenn mehr als 40% der 
Vermögenswerte des Teilfonds in Schuldforderungen angelegt sind. 
 
Nettoinventarwert: 
Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt an jedem Tag, der ein Bankarbeitstag sowohl in 
Luxemburg als auch in Schweden ist. Dieser Tag wird als „Bewertungstag“ bezeichnet. 
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Der Nettoinventarwert wird auf unserer Website www.sebgroup.lu unter der Rubrik Asset Management 
veröffentlicht. Der Nettoinventarwert ist darüber hinaus am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der 
Depotbank und der Zahlstellen abrufbar. 
 
Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Anteilen: 
Anteile werden an jedem Bewertungstag ausgegeben. 

Soweit in den Detailinformationen der Teilfonds nicht anders angegeben, gelten nachfolgende 
Bestimmungen: 

Für Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umtauschaufträge, die an einem Bewertungstag ausgeführt 
werden sollen, müssen vor 15:30 Uhr (MEZ) an einem Bewertungstag schriftliche Anweisungen bei der 
Register- und Transferstelle (im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft oder direkt vom Anteilinhaber) 
eingehen. Andernfalls wird der Auftrag am darauf folgenden Bewertungstag abgewickelt. 

Zahlungen im Hinblick auf Zeichnungen sind in der Basiswährung des jeweiligen Teilfonds (Euro oder 
Schwedische Kronen) zu leisten und müssen vor 15:30 Uhr (MEZ) am selben Bewertungstag, an dem 
der Auftrag ausgeführt werden soll, auf dem Zeichnungskonto eingehen. Andernfalls wird der 
Zeichnungsauftrag am darauf folgenden Bewertungstag ausgeführt. Die Verwaltungsgesellschaft kann 
Zahlungen in anderen bedeutenden Währungen akzeptieren. Dabei entstehende Kosten sind vom 
Anteilinhaber zu tragen. 
Zahlungen für Rücknahmen erfolgen in der Basiswährung des Teilfonds (je nach Wunsch des 
Anteilinhabers in Euro oder Schwedischen Kronen) mit Wertstellung binnen zehn Bankarbeitstagen 
nach dem entsprechenden Bewertungstag. 
 
Um eine rechtzeitige Auftragserteilung sicherzustellen, gelten für Aufträge, die über Vertriebsstellen in 
Luxemburg oder im Ausland aufgegeben werden, gegebenenfalls frühere Annahmeschlusszeiten. Die 
entsprechenden Informationen sind bei der jeweiligen Vertriebsstelle erhältlich. 
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SEB Choice Asia ex. Japan Fund  
Ein Teilfonds des SEB Fund 2 
 

Anlagepolitik: 
Dieser Teilfonds ist auf Asien, außer Japan, ausgerichtet. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien und 
aktienbezogene Wertpapiere enthalten, die von asiatischen Unternehmen, außer Japan, emittiert 
wurden, wobei es keine Begrenzung auf einen bestimmten Industriesektor gibt. 
 
Die übertragbaren Wertpapiere werden an Wertpapierbörsen oder an anderen geregelten Märkten in 
Asien, dem Pazifikraum, der Europäischen Union oder den Vereinigten Staaten, die anerkannt und für 
die Öffentlichkeit zugänglich sind und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist, zugelassen sein oder 
gehandelt. 
 
Der Teilfonds kann im Rahmen seiner Anlagestrategie Terminkontrakte, Optionen, Swaps und andere 
Derivate einsetzen. Er kann ferner Derivate zur Absicherung verschiedener Anlagen im Rahmen des 
Risikomanagements oder zur Erzielung höherer Erträge oder Gewinne des Teilfonds einsetzen. Die 
Basiswerte der oben erwähnten Derivate bestehen aus Instrumenten gemäß Artikel 4, Abschnitt A, 
Buchstabe a) bis g) des Verwaltungsreglements (Allgemeiner Teil) sowie aus Finanzindizes, 
Zinssätzen und Wechselkursen. 
 
Eine Abweichung von seiner Anlagepolitik durch den Einsatz der oben erwähnten Derivate wird dem 
betreffenden Teilfonds unter keinen Umständen gestattet. 
 
Der Teilfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in unterschiedlichen übertragbaren 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die  von einem Mitgliedstaat der EU, seinen 
Gebietskörperschaften, internationalen Organismen ö ffentlich-rechtlichen Charakters, denen 
ein oder mehrere solcher Mitgliedstaaten angehören,  oder jedem anderen Mitgliedstaat der 
OECD begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds darf von dieser Bestimmung nur dann 
Gebrauch machen, wenn er Wertpapiere und Geldmarkti nstrumente aus mindestens sechs 
verschiedenen Emissionen hält und Wertpapiere und G eldmarktinstrumente aus ein- und 
derselben Emission nicht mehr als 30% des Gesamtnet tovermögens des Teilfonds ausmachen.  
 
Der Teilfonds legt nicht mehr als 5% seines Nettovermögens in Anteilen/Aktien anderer OGAW oder 
OGA an. 
 

Anlageverwalter: 
Schroder Investment Management Limited 
 

Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Anteilen: 
Aufträge, die bei der Register- und Transferstelle (im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft oder direkt 
vom Anteilinhaber) vor 15:30 Uhr (MEZ) an einem Bewertungstag eingehen, müssen auf der Basis des 
Nettoinventarwerts je Anteil am darauf folgenden Bewertungstag abgewickelt werden. 
 
Aufträge, die nach 15:30 Uhr (MEZ) eingehen, werden auf der Basis des Nettoinventarwerts je Anteil 
des übernächsten, darauf folgenden Bewertungstages abgewickelt. 
 

Risikoprofil: 

Die Risiken, denen dieser Teilfonds ausgesetzt ist, gleichen denen, die üblicherweise mit der Anlage in 
Aktien verbunden sind. 

Der Teilfonds wird sich am Aktienmarkt und an den Märkten eines bestimmten Teils der Welt, nämlich 
Asien außer Japan, einschließlich der weniger entwickelten asiatischen Märkte engagieren. Er ist nicht 
auf einen bestimmten Industriesektor begrenzt. 
Anleger gehen das Risiko ein, einen geringeren als den ursprünglich von ihnen angelegten 
Betrag zu erhalten. 
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Weitere Informationen zu den mit diesem Teilfonds v erbundenen Risiken sind dem 
entsprechenden Abschnitt des vollständigen Verkaufs prospektes zu entnehmen. 
 

Gebühren und Portfolio Turnover Rate: 

Vom Teilfonds zu tragende Gebühren 

Maximale jährliche Verwaltungsgebühr 1,75% 

Diese Gebühr schließt die Vergütung der Depotbank und der Zentralverwaltung mit ein. 

 

Kennzahlen für das am 31. Dezember 2009 abgelaufene  Geschäftsjahr 

TER (Total Expense Ratio) 

C (USD) 1,80% 

D (USD) 1,80% 

(exklusive Transaktions- und Vermittlungsgebühren) 

Portfolio Turnover Rate    67% 

 

Nettoinventarwert: 

Der Nettoinventarwert je Anteil ist in US-Dollar (USD) angegeben. 

 

Ausgabe von Klassen und ISIN: 

Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, in diesem Teilfonds C-Anteile (LU0011900676) und D-
Anteile (LU0397043406) anzubieten. 

 

Wertentwicklung in der Vergangenheit:  

Wertentwicklung  Durchschnittliche 
jährliche 

Wertentwicklung  

Anteilklassen  
2005 2006 2007 2008 2009 Über 

die 
letzten 
3 Jahre  

Über 
die 

letzten 
5 Jahre  

C 24,8% 28,9% 29,2% -50,3% 63,6% 14,17% 19,24% 

D k.A. k.A. k.A. 20,7%* 63,1% k.A.  k.A.  

* seit Auflegung am 21. November 2008 zum NIW je Anteil von 0,6744 USD 

Das Diagramm zeigt jährliche Renditen in USD. 

Weder Inflation noch Gebühren und Steuern sind berücksichtigt worden. 

Die Wertentwicklung des Teilfonds in der Vergangenh eit bietet keine Gewähr für zukünftige 
Renditen. 
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SEB Generation Fund 80 
Ein Teilfonds des SEB Fund 2 
 

Anlagepolitik: 

Der Teilfonds strebt eine attraktive Rendite durch ein aktiv verwaltetes Portfolio übertragbarer 
Wertpapiere (sowohl Aktien als auch Schuldtitel) der weltweiten Märkte bei gleichzeitiger 
Risikobegrenzung an. 

Der Teilfonds ist ein so genannter „Lifecycle Fonds”, der insbesondere für Anleger mit einem 
bestimmten Anlagehorizont, beispielsweise im Zusammenhang mit einer Ruhestandsplanung, 
eingerichtet wurde. Lifecycle Fonds haben einen bestimmten Zielanlagetermin. Im Allgemeinen 
beginnen Lifecycle Fonds mit einem etwas höheren Risikoprofil, solange der Zieltermin noch relativ 
weit in der Zukunft liegt (10 Jahre oder mehr). Wenn der Zieltermin näher rückt, werden die 
Vermögenswerte in größerem Maße schrittweise in festverzinsliche Instrumente investiert. 
Der Zieltermin des Teilfonds ist der 1. Januar 2045. Bis 2035 wird der Teilfonds hauptsächlich in 
aktienbezogene Wertpapiere anlegen. Die Umgruppierung/Umschichtung von in erster Linie 
aktienbezogenen hin zu zinsbezogenen übertragbaren Wertpapieren wird von 2035 bis 2045 
schrittweise mit einem jährlichen Umfang von ca. fünf Prozent vorgenommen. Das Ziel der 
Reinvestitionen besteht darin, ein gleichmäßiges Engagement in aktien- und zinsbezogenen 
übertragbaren Wertpapieren zu erreichen. Es wird nicht angestrebt, den Teilfonds am Zieltermin zu 
schließen. 
Der Teilfonds wird in einer Mischung aus aktien- und zinsbezogenen übertragbaren Wertpapieren, 
Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten und Anteilen an OGA/OGAW anlegen. 

Der Teilfonds kann im Rahmen seiner Anlagestrategie Terminkontrakte, Optionen, Swaps und andere 
Derivate einsetzen. Er kann ferner Derivate zur Absicherung verschiedener Anlagen im Rahmen des 
Risikomanagements oder zur Erzielung höherer Erträge oder Gewinne des Teilfonds einsetzen. Die 
Basiswerte der oben erwähnten Derivate bestehen aus Instrumenten gemäß Artikel 4, Abschnitt A, 
Buchstabe a) bis g) des Verwaltungsreglements sowie aus Finanzindizes, Zinssätzen und 
Wechselkursen. 
Der Teilfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in unterschiedlichen übertragbaren 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die  von einem Mitgliedstaat der EU, seinen 
Gebietskörperschaften, internationalen Organismen ö ffentlich-rechtlichen Charakters, denen 
ein oder mehrere solcher Mitgliedstaaten angehören,  oder jedem anderen Mitgliedstaat der 
OECD begeben und garantiert werden. Der Teilfonds d arf von dieser Bestimmung nur dann 
Gebrauch machen, wenn er Wertpapiere und Geldmarkti nstrumente aus mindestens sechs 
verschiedenen Emissionen hält und Wertpapiere und G eldmarktinstrumente aus ein- und 
derselben Emission nicht mehr als 30% des Gesamtnet tovermögens des Fonds ausmachen.  
 

Anlageverwalter: 
SEB Investment Management AB 
 

Risikoprofil: 

Der Teilfonds ist für Anleger gedacht, die einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben. In der 
Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Aktien ein höheres Potenzial für langfristige Renditen besitzen 
als Geldmarktinstrumente oder Anleihen. Anleger sollten sich der Risiken in Verbindung mit Aktien 
oder aktienbezogenen Instrumenten bewusst sein. Anleger müssen in der Lage sein, eine erhebliche 
Volatilität von Jahr zu Jahr und einen bedeutenden vorübergehenden Wertverlust zu akzeptieren. 
Anleger sollten ihre langfristigen Anlageziele und ihren langfristigen Finanzbedarf genau überdenken, 
wenn sie eine Anlageentscheidung bezüglich dieses Teilfonds treffen. Demzufolge ist eine Anlage in 
diesen Teilfonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von wenigstens fünf Jahren geeignet. 

Anleger gehen das Risiko ein, einen geringeren als den ursprünglich von ihnen angelegten 
Betrag zu erhalten. 

Weitere Informationen zu den mit diesem Teilfonds v erbundenen Risiken sind dem 
entsprechenden Abschnitt des vollständigen Verkaufs prospektes zu entnehmen. 
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Typischer Anleger: 

Der Teilfonds eignet sich als Hauptanlage oder als ergänzende Anlage für diejenigen, 

- die auf angenehme Art und Weise für ihren zukünftigen Finanzbedarf investieren und dabei 
einen diversifizierten Investmentfonds einsetzen möchten; 

- die insbesondere kurzfristige Verluste hinnehmen können, doch die ihr Risiko automatisch 
verringern möchten, wenn der Zieltermin näher rückt; 

- die Erfahrungen mit Risiken und Belohnungen in Verbindung mit Anlagen in risikoreichere 
Vermögenswerte haben. 

Gebühren und Portfolio Turnover Rate: 

Vom Teilfonds zu tragende Gebühren  

Maximale jährliche Verwaltungsgebühr 1,75%  

Diese Gebühr schließt die Vergütung der Depotbank und der Zentralverwaltung mit ein. 

 

Kennzahlen für das am 31. Dezember 2009 abgelaufene  Geschäftsjahr 

TER (Total Expense Ratio) 0,10%  

(exklusive Transaktions- und Vermittlungsgebühren) 

PTR (Portfolio Turnover Rate) -37% 
 

Nettoinventarwert: 
Der Nettoinventarwert je Anteil ist in Schwedischen Kronen (SEK) angegeben. 
 

Ausgabe von Klassen: 

Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, in diesem Teilfonds C (SEK)-Anteile (LU0303408685) 
anzubieten. 

Es ist kein Mindestanlagebetrag erforderlich. 

 

Wertentwicklung in der Vergangenheit: 

Wertentwicklung  Durchschnittliche 
jährliche 

Wertentwicklung  
Anteilklassen  

2005 2006 2007 2008 2009 Über die 
letzten 3 

Jahre  

Über die 
letzten 5 

Jahre  

C k.A. k.A. -5,5%* -30,8%* 20,1% -5,4 k.A.  

* seit Auflegung am 2. Juli 2007 zum NIW je Anteil von 10,00 SEK 
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SEB Key Select 
Ein Teilfonds des SEB Fund 2 
 

Anlagepolitik:  

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig das 
Risiko zu minimieren. 

Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in Anteile und/oder Aktien zugrunde 
liegender Fonds („Zugrunde liegende Fonds”), die von Anlageverwaltern („Zugrunde liegende 
Fondsmanager“) verwaltet werden, die unterschiedliche Anlagestrategien verwenden. Zugrunde 
liegende Fonds werden danach ausgewählt, wie der Anlageverwalter die Fähigkeit der zugrunde 
liegenden Fondsmanager einschätzt, attraktive risikobereinigte Renditen mit geringer Korrelation 
mit den Renditen aus Long-only-Investments in traditionellen Anlageklassen zu erzielen. 

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anteile oder Aktien von OGAW, die gemäß der Richtlinie 
85/611/EWG zulässig sind und/oder in andere OGA gemäß der Definition in Artikel 1, Absatz 2, erster 
und zweiter Unterabsatz der Richtlinie 85/611/EWG entsprechend den im jeweiligen Artikel des 
allgemeinen Teils des Verwaltungsreglements dargelegten Bedingungen. 

Soweit dies angemessen erscheint, kann der Teilfonds sein Vermögen vorbehaltlich der im 
allgemeinen Teil des Verwaltungsreglements enthaltenen Beschränkungen auch direkt in 
Wertpapieren, einschließlich kurzfristiger Schuldpapiere und börsennotierter geschlossener Fonds, 
Geldmarktinstrumenten, Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten (einschl. Termineinlagen) 
oder derivativen Finanzinstrumenten anlegen. Der Anlageverwalter verwendet bei der Auswahl 
zugrunde liegender Fonds einen Multi-Strategy-Ansatz. Die zugrunde liegenden Fondsmanager 
können u.a. folgende Strategien anwenden: Equity Long/Short (einschl. Long-Biased, variables 
Nettoengagement, geringes Nettoengagement, Equity-Trading, statistische Arbitrage und quantitative 
Strategien) Global Macro, CTA, Event-Driven, Merger-Arbitrage, Distressed Investing, Fixed-Income 
Relative-Value, Credit Long/Short, Convertible-Arbitrage, Volatility und Multi-Strategy. 

Der Teilfonds kann im Rahmen seiner Anlagestrategie Terminkontrakte, Optionen, Swaps, Credit 
Default Swaps und andere Derivate einsetzen. Der Teilfonds kann ferner Derivate zur Absicherung 
verschiedener Anlagen im Rahmen des Risikomanagements oder zur Erzielung höherer Erträge oder 
Gewinne des Teilfonds einsetzen. 
Eine Abweichung von seiner Anlagepolitik durch den Einsatz der oben erwähnten Derivate wird dem 
Teilfonds unter keinen Umständen gestattet. 

Der Teilfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in unterschiedlichen übertragbaren 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die  von einem Mitgliedstaat der EU, seinen 
Gebietskörperschaften, internationalen Organismen ö ffentlich-rechtlichen Charakters, denen 
ein oder mehrere solcher Mitgliedstaaten angehören,  oder jedem anderen Mitgliedstaat der 
OECD begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds darf von dieser Bestimmung nur dann 
Gebrauch machen, wenn er Wertpapiere und Geldmarkti nstrumente aus mindestens sechs 
verschiedenen Emissionen hält und Wertpapiere und G eldmarktinstrumente aus ein- und 
derselben Emission nicht mehr als 30% des Gesamtnet tovermögens des Fonds ausmachen.  
 

Anlageverwalter: 

Key Asset Management (UK) Limited 
 

Risikoprofil: 

Der Teilfonds wird voraussichtlich in mehreren zugrunde liegenden Fonds anlegen, die 
unterschiedliche Strategien und Instrumente einsetzen und weltweit investieren können. Daher kann 
der Teilfonds je nach den zugrunde liegenden Fonds und ihren Anlagen zahlreichen Risiken in 
Verbindung mit bestimmten Strategien, Instrumenten, Währungen oder Regionen unterliegen. Darüber 
hinaus sind mit einem Dachfondsansatz zusätzliche Risiken verbunden, wie u.a. das Auflaufen von 
Gebühren, versehentliche Konzentration aufgrund des Eingehens ähnlicher Positionen durch die 
zugrunde liegenden Fondsmanager und Diversifizierung, die das Ziel verfolgt, das Verlustpotenzial zu 
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verringern, dabei jedoch das Gewinnpotenzial begrenzt. 

Anleger sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass die von den Ziel-OGAW oder –OGA belasteten 
Gebühren (Zeichnungs-, Rücknahme-, Verwaltungsgebühren u.a.) anteilmäßig vom investierenden 
Teilfonds getragen werden und dass sich dies auf den Nettoinventarwert des investierenden Teilfonds 
auswirkt. In Bezug auf den Teilfonds könnte dies eine Verdoppelung der Gebühren zur Folge haben. 

Die gesamte Verwaltungsgebühr des Zielfonds darf 3% pro Jahr nicht überschreiten. 

Investiert der Teilfonds in Anteile anderer OGAW und/oder OGA, die direkt oder mittels Delegation von 
derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer sonstigen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die 
Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine 
wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, erhebt diese Verwaltungsgesellschaft 
oder sonstige Gesellschaft auf die Anlagen des Teilfonds in Anteilen dieser anderen OGAW und/oder 
OGA keine Zeichnungs- und Rücknahmegebühren. 

 

Anleger gehen das Risiko ein, einen geringeren als den ursprünglich von ihnen angelegten 
Betrag zu erhalten. 

Weitere Informationen zu den mit diesem Teilfonds v erbundenen Risiken sind dem 
entsprechenden Abschnitt des vollständigen Verkaufs prospektes zu entnehmen.  
 

Typischer Anleger: 

Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die Kapitalzuwachs durch Engagement in einem Portfolio 
zugrunde liegender Fonds anstreben. Eine Anlage in diesem Teilfonds ist für Anleger geeignet, die die 
mit derartigen Instrumenten verbundenen spezifischen Risiken verstehen und einzugehen bereit sind. 
Anleger müssen in der Lage sein, im Jahresverlauf Volatilität und Wertverluste zu akzeptieren. Anleger 
sollten ihre langfristigen Anlageziele und ihren langfristigen Finanzbedarf genau überdenken, wenn sie 
eine Anlageentscheidung bezüglich dieses Teilfonds treffen. Demzufolge ist eine Anlage in diesem 
Teilfonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von wenigstens drei bis fünf Jahren geeignet. Es 
besteht keine Garantie, dass Anleger ihr anfänglich investiertes Kapital zurückerhalten. 
 
Gebühren und Portfolio Turnover Rate: 
 
Vom Teilfonds zu tragende Gebühren 
 
Die Verwaltungsgesellschaft hat bereits folgende Anteilklassen aufgelegt; mit Wirkung vom 8. Oktober 
2010 wird die Anteilklasse C (SEK) in C (H-SEK) und die Anteilklasse ID (SEK) in ID (H-SEK) 
umbenannt. 
 
 Jährliche 

Verwaltungsgebühr* 
C (EUR) 1,50% 

IC (EUR) 1,00% 

C (H-SEK) 1,10% 

ID (H-SEK) 0,75% 

 
Die Verwaltungsgesellschaft hat die Auflegung folgender neuer Anteilklassen beschlossen: 
 
 Jährliche 

Verwaltungsgebühr* 
C (H-USD) 1,50% 

IC (H-USD) 1,00% 

C (H-GBP) 1,50% 

IC (H-GBP) 1,00% 
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C (H-NOK) 1,50% 

IC (H-NOK) 1,00% 

C (H-CHF) 1,50% 

 
* Die Verwaltungsgebühr ist am Ende jedes Monats zur Zahlung fällig und basiert auf dem täglich 
ermittelten Durchschnittswert des Nettovermögens des Teilfonds im Laufe des relevanten Monats. 
 
Die Verwaltungsgebühr schließt die Vergütung des Anlageverwalters, der Depotbank und der 
Zentralverwaltung mit ein. 
Außerdem steht der Verwaltungsgesellschaft eine erfolgsabhängige Vergütung (Performancegebühr) 
zu, die aus den Vermögenswerten der jeweiligen Anteilklasse zu zahlen ist. 

Die Performancegebühr wird, wie unten beschrieben, an jedem Bewertungstag in der betreffenden 
Anteilklasse abgegrenzt, festgeschrieben und monatlich rückwirkend ausgezahlt. 
 
Die Performancegebühr einer bestimmten Anteilklasse wird berechnet, indem die Anzahl der Anteile in 
der Anteilklasse mit dem Satz der Performancegebühr, 10%, multipliziert und dann mit der positiven 
Überschussrendite, die an diesem Tag verbucht wurde, multipliziert wird. Der Teilfonds arbeitet mit 
dem High Water Mark-Prinzip und verwendet die Risk Free Rate als Hürde. Der 1-Month Treasury Bill 
Return-Index wird als Risk Free Rate-Index, auch als „Index“ bezeichnet, verwendet. 
 

Die Definitionen und Berechnungen lauten wie folgt: 

Die Berechnung der Performancegebühr erfolgt auf der Grundlage der Anzahl der Anteile der 
betreffenden Klasse am betreffenden Bewertungstag vor eventuellen Zeichnungen und Rücknahmen, 
deren Handelstag dem Bewertungstag entspricht. 
 

Performancegebühr = 10% x MAX ( 0, BasisNIW(t) – Schwellenwert(t) ) 

Wobei: 

Basis NIW(t) Basis-Nettoinventarwert je Anteil der betreffenden Anteilklasse am 
Bewertungstag(t), wird berechnet nach Abzug der Verwaltungsgebühr, aber vor 
Abzug einer eventuellen Performancegebühr und eventueller Ausschüttungen 
oder Kapitalmaßnahmen am betreffenden Bewertungstag. 

Schwellenwert (t)
 

Der Schwellenwert ist der höhere Wert von NIW(HWM) * [ Index(t) / 
Index(tHWM) ] und NIW(HWM) 

NIW(HWM)
 

Der höchste Nettoinventarwert (High Water Mark) je Anteil, der zuvor (in der 
betreffenden Anteilklasse) erzielt wurde und für den eine Performancegebühr 
abgegrenzt und festgeschrieben wurde; oder der Nettoinventarwert bei 
Auflegung, wenn keine Performancegebühr abgegrenzt und festgeschrieben 
wurde; oder wenn die Verwaltungsgesellschaft beschließt, die 
Performancegebühr erst ab einem späteren Zeitpunkt zu berechnen, der 
Anfangstag für die Berechnung der Performancegebühr. Der NIW (HWM) wird 
angepasst, um Ausschüttungen und andere Kapitalmaßnahmen in der 
Anteilklasse widerzuspiegeln.  

Index(t)* Der 1-Month Treasury Bill Return-Index in derselben Währung wie die 
betreffende Anteilklasse, Wert für die bestimmte Anteilklasse am aktuellen 
Bewertungstag(t).  

Index(tHWM)* Der 1-Month Treasury Bill Return-Index in derselben Währung wie die 
betreffende Anteilklasse, Wert für die bestimmte Anteilklasse an dem 
Bewertungstag, an dem der neueste (aktuelle) NIW(HWM) erreicht wurde.  

 
Die Verwaltungsgesellschaft verwendet den 1-Month Treasury Bill Return-Index, der von einem 
externen Daten-Provider bereitgestellt wird. Wenn die Verwaltungsgesellschaft keinen geeigneten 
externen Daten-Provider findet, kann sie den 1-Month Treasury Bill Return-Index selbst berechnen. 
Wenn der 1-Month Treasury Bill Return-Index für eine bestimmte Anteilklasse zu einem bestimmten 
Zeitpunkt nicht existiert, kann er durch einen Schuldtitel ersetzt werden, der dem 1-Month Treasury Bill 
Return-Index nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft am meisten ähnelt. 
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Kennzahlen für das am 31. Dezember 2009 abgelaufene  Geschäftsjahr 

TER (Total Expense Ratio) C (EUR) 1,0% 

(keine Performancegebühr angefallen) IC (EUR) 0,5% 

 C (H-SEK) 1,2% 

 ID (H-SEK) 0,8% 

(exklusive Transaktions- und Vermittlungsgebühren) 

 

Portfolio Turnover Rate  367% 

Nettoinventarwert: 

Der Nettoinventarwert je Anteil ist in Euro (EUR) angegeben. 

Errichtung von Anteilklassen: 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Ausgabe folgender Anteilklassen beschlossen:  
C (EUR) LU0273118900 

IC (EUR) LU0273118736 

C (H-SEK) LU0273119387 

ID (H-SEK) LU0273119114 

 

Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung beträgt 100.000 EUR für die IC (EUR)-Anteilklasse, 
100.000 USD für die IC (H-USD)-Anteilklasse, 100.000 GBP für die IC (H-GBP)-Anteilklasse, 
1.000.000 NOK für die IC (H-NOK)-Anteilklasse und 1.000.000 SEK für die ID (H-SEK)-Anteilklasse. 

 
Die Anteilklassen C (EUR), C (H-GBP), C (H-NOK), C (H-USD), C (H-CHF) und C (H-SEK) unterliegen 
keinem Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung. 
 
Diese Mindestanlagebeträge bei Erstzeichnung können im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft in 
bestimmten Fällen oder im Allgemeinen abgeändert werden. 
 
Erstzeichnungs- und Erstangebotspreis 
 
Anteile der Klassen C (H-USD), IC (H-USD), IC (H-GBP), C (H-GBP), IC (H-NOK), C (H-NOK) und C 
(H-CHF) werden bei Erstzeichnung zum Erstzeichnungspreis von 100 zuzüglich des in Abschnitt III. 
„Der Fonds“ im vollständigen Verkaufsprospekt angegebenen Ausgabeaufschlags in der 
Referenzwährung der jeweiligen Anteilklasse aufgelegt. 
 
Auftragsannahmefrist / Auftragsbearbeitung 
 
Ungeachtet der zuvor im Abschnitt „Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Anteilen“ festgelegten 
allgemeinen Vorschriften werden Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge, die an einem 
Bewertungstag (der „Auftragstag“) vor 15:30 Uhr (MEZ) bei der Register- und Transferstelle eingehen, 
auf Basis des Nettoinventarwerts, der am vierten Bewertungstag (der „Handelstag“) nach dem 
Auftragstag auf der Grundlage der letzten verfügbaren Kurse für den vorhergehenden Bewertungstag 
berechnet wird, ausgeführt. 
 Aufträge, die an einem Bewertungstag nach 15:30 Uhr (MEZ) eingehen, werden als Aufträge 
betrachtet, die am nächsten Bewertungstag vor 15:30 Uhr (MEZ) erteilt werden. 
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Wertentwicklung in der Vergangenheit: 

Wertentwicklung  Durchschnittliche 
jährliche 

Wertentwicklung  
Anteilklassen  

2005 2006 2007 2008 2009 Über die 
letzten 3 

Jahre  

Über die 
letzten 5 

Jahre  

C (EUR) k.A. k.A. 2,2%* 6,5% -6,2% 0,8% k.A.  

IC (EUR) k.A. k.A. 2,2%* 6,9% -5,7% 1,1% k.A.  

1-Monats-EURIBOR k.A. k.A. 3,6% 4,4% 0,9% 3,8% k.A.  

C (H-SEK) k.A. k.A. 1,6%* 6,4% -6,5% 0,5% k.A.  

ID (H-SEK) k.A. k.A. 2,0%* 6,8% -6,0% 0,9 k.A.  

1-Monats-STIBOR k.A. k.A. 3,3% 4,6% 0,8% 3,1% k.A.  

* seit Auflegung am 1. März 2007 zum NIW je Anteil von 100,00 SEK und 10,00 EUR 
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SEB Nordic Focus Fund 
Ein Teilfonds des SEB Fund 2 
 

Anlagepolitik: 

Dieser Teilfonds konzentriert sich auf die Nordregion, die folgende Länder umfasst: Dänemark, 
Finnland, Norwegen und Schweden. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien und aktienbezogene 
übertragbare Wertpapiere umfassen, die von nordischen Unternehmen ausgegeben oder auf den 
nordischen Märkten gehandelt werden, wobei es keine Begrenzung auf einen bestimmten 
Industriesektor gibt. Der Teilfonds kann im Rahmen seiner Anlagestrategie Terminkontrakte, Optionen, 
Swaps und andere Derivate einsetzen. Er kann ferner Derivate zur Absicherung verschiedener 
Anlagen im Rahmen des Risikomanagements oder zur Erzielung höherer Erträge oder Gewinne des 
Teilfonds einsetzen. Die Basiswerte der oben erwähnten Derivate bestehen aus Instrumenten gemäß 
Artikel 4, Abschnitt A, Buchstabe a) bis g) des Verwaltungsreglements (Allgemeiner Teil) sowie aus 
Finanzindizes, Zinssätzen und Wechselkursen. 
Eine Abweichung von seiner Anlagepolitik durch den Einsatz der oben erwähnten Derivate wird dem 
Teilfonds unter keinen Umständen gestattet. 

Der Teilfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in unterschiedlichen übertragbaren 
Wertpapieren anlegen, die von einem Mitgliedstaat d er EU, seinen Gebietskörperschaften, 
internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen C harakters, denen ein oder mehrere solcher 
Mitgliedstaaten angehören, oder jedem anderen Mitgl iedstaat der OECD begeben oder 
garantiert werden. Der Teilfonds darf von dieser Be stimmung nur dann Gebrauch machen, 
wenn er Wertpapiere aus mindestens sechs verschiede nen Emissionen hält und Wertpapiere 
aus ein- und derselben Emission nicht mehr als 30% des Gesamtnettovermögens des Fonds 
ausmachen.  
Der Teilfonds legt nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Anteilen/Aktien anderer OGAW oder 
OGA an. 
 

Anlageverwalter: 
SEB Investment Management AB 
 

Teil-Anlageverwalter: 

SEB Gyllenberg Asset Management Ltd., Finnland 

Skandinaviska Enskilda Banken A/S, Dänemark 
 

Risikoprofil: 

Die Risiken, denen dieser Teilfonds ausgesetzt ist, gleichen denen, die üblicherweise mit der Anlage in 
Aktien verbunden sind. In Übereinstimmung mit der Anlagepolitik sind die Vermögenswerte des 
Teilfonds hauptsächlich dem Risiko auf den nordischen Aktienmärkten und demzufolge dem Risiko auf 
einem begrenzten geografischen Markt ausgesetzt. Im Normalfall ist hierbei das Risiko höher als bei 
einem Aktienfonds, der in mehr als einen geografischen Markt investiert. 
 
Weitere Informationen zu den mit diesem Teilfonds verbundenen Risiken sind dem entsprechenden 
Abschnitt des vollständigen Verkaufsprospektes zu entnehmen. 
 

Typischer Anleger: 
Der Teilfonds ist für Anleger gedacht, die einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben. In der 
Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Aktien ein höheres Potenzial für langfristige Renditen besitzen 
als Geldmarktinstrumente oder Anleihen. Anleger sollten sich der Risiken in Verbindung mit Aktien 
oder vergleichbaren aktienbezogenen Instrumenten bewusst sein. Anleger müssen in der Lage sein, 
eine erhebliche Volatilität von Jahr zu Jahr und einen bedeutenden vorübergehenden Wertverlust zu 
akzeptieren. Anleger sollten ihre langfristigen Anlageziele und ihren langfristigen Finanzbedarf genau 
überdenken, wenn sie eine Anlageentscheidung bezüglich dieses Teilfonds treffen. Demzufolge ist 
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eine Anlage in diesen Teilfonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von wenigstens fünf Jahren 
geeignet. 
 

Gebühren und Portfolio Turnover Rate: 

Vom Teilfonds zu tragende Gebühren 

Maximale jährliche Verwaltungsgebühr 1,75%  

Diese Gebühr schließt die Vergütung der Depotbank und der Zentralverwaltung mit ein. 

Außerdem steht der Verwaltungsgesellschaft eine erfolgsabhängige Vergütung (Performancegebühr) 
zu, die aus den Vermögenswerten der jeweiligen Anteilklasse zu zahlen ist. 
 
Die Performancegebühr wird, wie unten beschrieben, an jedem Bewertungstag in der betreffenden 
Anteilklasse abgegrenzt, festgeschrieben und monatlich rückwirkend ausgezahlt. 
 
Die Performancegebühr einer bestimmten Anteilklasse wird berechnet, indem die Anzahl der Anteile 
in der Anteilklasse mit dem Satz der Performancegebühr, 20%, multipliziert und dann mit der 
positiven Überschussrendite, die an diesem Tag verbucht wurde, multipliziert wird. 
 
Der Teilfonds setzt den VINX Top 100 als Index bei der Berechnung der Überschussrendite ein. 
 
 
Die Definitionen und Berechnungen lauten wie folgt: 
 
Die Berechnung der Performancegebühr erfolgt auf der Grundlage der Anzahl der Anteile der 
betreffenden Klasse am betreffenden Bewertungstag vor eventuellen Zeichnungen und Rücknahmen, 
deren Handelstag dem Bewertungstag entspricht. 
 
Performancegebühr = 20% x MAX ( 0, BasisNIW(t) – Schwellenwert(t) ) 

 
Wobei: 
 
Basis NIW(t) Basis-Nettoinventarwert je Anteil der betreffenden Anteilklasse am 

Bewertungstag(t), wird berechnet nach Abzug der Verwaltungsgebühr, aber 
vor Abzug einer eventuellen Performancegebühr und eventueller 
Ausschüttungen oder Kapitalmaßnahmen am betreffenden Bewertungstag. 

Schwellenwert (t)
 

Der Schwellenwert entspricht dem Schwellen-NIW* [Index(t) / Index(t 
Schwellen-NIW) ] 

 
Schwellen-NIW

 Der Nettoinventarwert je Anteil, der zuvor (in der betreffenden Anteilklasse) 
erzielt wurde, wenn eine Performancegebühr abgegrenzt und 
festgeschrieben wurde (Schwellen-NIW); oder der Nettoinventarwert bei 
Auflegung, wenn keine Performancegebühr abgegrenzt und festgeschrieben 
wurde; oder wenn die Verwaltungsgesellschaft beschließt, die 
Performancegebühr erst ab einem späteren Zeitpunkt zu berechnen, der 
Anfangstag für die Berechnung der Performancegebühr. Der Schwellen-NIW 
wird angepasst, um Ausschüttungen und andere Kapitalmaßnahmen in der 
Anteilklasse widerzuspiegeln.  

Index(t) Der VINX Top 100-Index in derselben Währung wie die betreffende 
Anteilklasse am aktuellen Bewertungstag(t). 
Der Teilfonds setzt den VINX Top 100, der in SEK angegeben wird, als Index 
bei der Berechnung der Überschussrendite ein. Für die Berechnung der 
Überschussrendite der Anteilklassen, deren Referenzwährung eine andere 
als SEK ist, wird der VINX Top 100-Index in die Währung der betreffenden 
Anteilklasse umgerechnet. 

Index (tSchwellen-
NIW) 

Der VINX Top 100-Index in derselben Währung wie die betreffende 
Anteilklasse, an dem Bewertungstag, als der neueste (aktuellste) Schwellen-
NIW erreicht wurde.  

 



 

- 18 - 

Kennzahlen für das am 31. Dezember 2009 abgelaufene  Geschäftsjahr 

 

TER (Total Expense Ratio) 

(davon Performancegebühr) 

C (EUR) 2,1% 

(0,7%) 

 C (SEK) 2,1% 

(0,7%) 

 C (NOK) 2,1% 

(0,7%) 

(exklusive Transaktions- und Vermittlungsgebühren) 
 

PTR (Portfolio Turnover Rate) 165% 

(exklusive Transaktions- und Vermittlungsgebühren) 
 

Auftragsannahmefrist / Auftragsbearbeitung: 
Ungeachtet der bislang zuvor im Abschnitt „Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Anteilen“ 
festgelegten allgemeinen Vorschriften werden Aufträge, die an einem Bewertungstag (Auftragstag) vor 
15:30 Uhr (MEZ) bei der Register- und Transferstelle eingehen, auf Basis des für den Auftragstag 
berechneten Nettoinventarwerts abgewickelt. Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt an dem 
unmittelbar auf den Auftragstag folgenden Bewertungstag. Aufträge, die an einem Auftragstag nach 
15:30 Uhr (MEZ) eingehen, werden als Aufträge betrachtet, die am nächsten Auftragstag vor 15:30 
Uhr (MEZ) erteilt werden. 
 

Nettoinventarwert: 

Der Nettoinventarwert je Anteil ist in Euro (EUR) angegeben. 

Errichtung von Anteilklassen: 

Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, in diesem Teilfonds C (EUR)-Anteile (LU0324984854), 
C (SEK)-Anteile (LU0324985315) und C (NOK)-Anteile (LU0324986040) anzubieten. 

Es ist kein Mindestanlagebetrag erforderlich. 
 

Wertentwicklung in der Vergangenheit: 

Wertentwicklung  Durchschnittliche 
jährliche 

Wertentwicklung  
Anteilklassen  

2005 2006 2007 2008 2009 Über die 
letzten 3 

Jahre  

Über die 
letzten 5 

Jahre  

C (EUR) k.A. k.A. -0,5%* -49,7% 61,3% 3,7% k.A.  

VINX Top 100 EUR k.A. k.A. -1% -36,6% 65,0% 9,1% k.A.  

C (SEK) k.A. k.A. 0,2%* -41,5% 50,3% 3,0% k.A.  

VINX Top 100 SEK k.A. k.A. -1,5% -45,5% 53,7% 2,2% k.A.  

C (NOK) k.A. k.A. -1,7%* -38,3% 37,4% -0,9 k.A.  

VINX Top 100 NOK k.A. k.A. 0,1% -48,3% 40,5% -2,6% k.A.  

* seit 6. Dezember 2007 zum NIW von 100,00 EUR, 100,00 SEK und 100,00 NOK je Anteil 
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SEB Russia Fund 
Ein Teilfonds des SEB Fund 2 
 
Anlagepolitik: 

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch die Anlage in einem Portfolio 
zu erzielen, das hauptsächlich aus russischen Aktien und/oder Aktien aus der GUS besteht. 

Bei der Verfolgung des Anlagezieles wird der Teilfonds hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene 
übertragbare Wertpapiere investieren, die von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in der 
Gemeinschaft unabhängiger Staaten („GUS“) ausgegeben werden, oder von Unternehmen 
ausgegeben werden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Russland und/oder 
anderen Mitgliedstaaten der GUS durchführen, und die an einem geregelten Markt notiert sind oder 
gehandelt werden. 

Anlagen des Teilfonds in Wertpapieren, die an einer russischen Börse gehandelt werden, sind nur 
dann zulässig, wenn der Teilfonds in Wertpapiere investiert, die an der „Russian Trading System Stock 
Exchange” (RTS Stock Exchange) oder der „Moscow Interbank Currency Exchange” (MICEX) notiert 
sind. 

Anlagen des Teilfonds in Wertpapieren, die an einer Börse der Mitgliedstaaten der GUS gehandelt 
werden, sind nur dann zulässig, wenn diese Märkte geregelt, anerkannt und für das Publikum offen 
sind. 

Die Allokation der Vermögenswerte des Teilfonds zwischen Russland und der GUS, die den oben 
dargelegten Anlagebestimmungen und den Bestimmungen des Verwaltungsreglements unterliegt, wird 
vom Investmentmanager nach eigenem Ermessen festgelegt und kann aufgrund der 
Marktbedingungen variieren. 

Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in nicht an der Börse zugelassenen 
Wertpapieren oder in Wertpapieren der oben angegebenen Unternehmen anlegen, die an einer Börse 
notiert sind, wobei diese Börse von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde nicht als geregelter, 
anerkannter und für die Öffentlichkeit zugänglicher Markt betrachtet wird. 

Der Teilfonds legt nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile/Aktien anderer OGAW oder OGA 
an. 

Bei der Verfolgung der Anlageziele kann der Teilfonds russische Aktien und GUS-Aktien indirekt in 
Form von Hinterlegungsscheinen wie ADRs (American Depositary Receipts) und GDRs (Global 
Depositary Receipts) halten, wobei es sich um übertragbare Wertpapiere und andere, in Wertpapiere 
von zulässigen Emittenten umtauschbare Wertpapiere handelt, die als Namensanteile ausgegeben 
worden sind. Die Umtauschrechte in Verbindung mit ADR's/GDR'S werden nur dann ausgeübt, wenn 
die zugrunde liegenden Wertpapiere an einem geregelten Markt notiert sind und gehandelt werden. 
Wenn Umtauschrechte ausgeübt werden und wenn die zugrunde liegenden Wertpapiere, in die der 
Teilfonds investiert hat, nicht an einem geregelten Markt notiert sind, der anerkannt und für die 
Öffentlichkeit zugänglich ist, dann fallen diese Wertpapiere unter die oben beschriebene Anlagegrenze 
von 10% für nicht notierte Wertpapiere. 

ADRs sind für den Einsatz an US-Wertpapiermärkten bestimmt, und GDRs und andere, ähnliche 
globale Instrumente in Form von Inhaberanteilen sind für den Einsatz an Nicht-US-Wertpapiermärkten 
bestimmt. ADRs lauten auf US-Dollar und verbriefen das Recht, Wertpapiere von Emittenten zu 
erhalten, die bei einer US-Bank oder einer Korrespondenzbank hinterlegt sind. GDRs werden nicht 
zwingend in derselben Währung gehalten wie die ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere, die sie 
repräsentieren. Die vom Teilfonds erworbenen Hinterlegungsscheine sind an einem regulierten, 
weltweiten Markt notiert oder werden dort gehandelt. 

Der Teilfonds kann im Rahmen seiner Anlagestrategie Terminkontrakte, Optionen, Swaps und andere 
Derivate einsetzen. Er kann ferner Derivate zur Absicherung verschiedener Anlagen im Rahmen des 
Risikomanagements oder zur Erzielung höherer Erträge oder Gewinne des Teilfonds einsetzen. Die 
Basiswerte der oben erwähnten Derivate bestehen aus Instrumenten gemäß Artikel 4, Abschnitt A, 
Buchstabe a) bis g) des Verwaltungsreglements sowie aus Finanzindizes, Zinssätzen und 
Wechselkursen. 
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Der Teilfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in unterschiedlichen übertragbaren 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die  von einem Mitgliedstaat der EU, seinen 
Gebietskörperschaften, internationalen Organismen ö ffentlich-rechtlichen Charakters, denen 
ein oder mehrere solcher Mitgliedstaaten angehören,  oder jedem anderen Mitgliedstaat der 
OECD begeben und garantiert werden. Der Teilfonds d arf von dieser Bestimmung nur dann 
Gebrauch machen, wenn er Wertpapiere und Geldmarkti nstrumente aus mindestens sechs 
verschiedenen Emissionen hält und Wertpapiere und G eldmarktinstrumente aus ein- und 
derselben Emission nicht mehr als 30% des Gesamtnet tovermögens des Fonds ausmachen.  

Anlageverwalter:  

AS SEB Varahaldus 

 

Risikoprofil: 

Anleger sollten erkennen, dass eine Anlage in diesem Teilfonds mit erheblichen Risiken verbunden ist 
und zwar insbesondere sowohl mit Markt-, Schwellenmarkt-, Liquiditäts- und Währungsrisiken als auch 
mit Risiken hinsichtlich der Anlagen in Russland und in den Ländern der Gemeinschaft unabhängiger 
Staaten. Es besteht auch ein Verlustrisiko aufgrund fehlender adäquater Systeme zur Übertragung, 
Preisfestsetzung, Berechnung und Verwahrung oder Kontenführung von Wertpapieren. Außerdem 
entstehen Risiken aufgrund von Korruption und organisiertem Verbrechen sowie durch das Fehlen 
entwickelter Aktienmärkte. Die jeweilige Art solcher Risiken kann variieren, was von den erworbenen 
Wertpapieren und dem Land, in dem die Anlagen getätigt wurden, abhängt. 

Diese Risiken sind üblicherweise nicht mit der Anlage in Wertpapieren entwickelter Märkte verbunden, 
und die Risiken, die mit der Anlage in diesen Teilfonds verbunden sind, können beträchtlich höher 
sein. Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlageziele eines Teilfonds tatsächlich erreicht 
werden. 

Anleger gehen das Risiko ein, einen geringeren als den ursprünglich von ihnen angelegten 
Betrag zu erhalten. 

Weitere Informationen zu den mit diesem Teilfonds v erbundenen Risiken sind dem 
entsprechenden Abschnitt des vollständigen Verkaufs prospektes zu entnehmen. 
 
Typischer Anleger: 

Der Teilfonds ist für Anleger geeignet, die ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlagen des 
Teilfonds an den russischen Aktienmärkten und/oder den Aktienmärkten der GUS, d. h. in einer 
bestimmten geografischen Region, anstreben, und die insbesondere kurzfristig eventuelle erhebliche 
Verluste akzeptieren können. Anleger müssen außerdem in der Lage sein, eine erhebliche Volatilität 
von Jahr zu Jahr in Kauf zu nehmen. Anleger sollten Erfahrung mit den Risiken und den Belohnungen 
von Aktienanlagen hinsichtlich ihrer langfristigen Anlageziele und ihres Finanzbedarfs haben, wenn sie 
beschließen, in diesen Teilfonds zu investieren. Demzufolge ist eine Anlage in diesen Teilfonds für 
Anleger mit einem Anlagehorizont von wenigstens fünf Jahren geeignet. 
 

Gebühren und Portfolio Turnover Rate: 

Vom Teilfonds zu tragende Gebühren  

Jährliche Verwaltungsgebühr: 2,5% 

Diese Gebühr schließt die Vergütung der Depotbank und der Zentralverwaltung mit ein. 

Kennzahlen (Total Expense Ratio (TER); Portfolio Tu rnover Rate (PTR)) 

Kennzahlen für das am 31. Dezember 2009 beendete Ge schäftsjahr  

TER (Total Expense Ratio) 2,7% 

(exklusive Transaktions- und Vermittlungsgebühren) 

PTR (Portfolio Turnover Rate) -60% 

 
Nettoinventarwert: 
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Der Nettoinventarwert je Anteil ist in Euro (EUR) angegeben. 

 
Errichtung von Anteilklassen: 

Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, in diesem Teilfonds C (EUR)-Anteile (LU0273119544) 
anzubieten. 

Es ist kein Mindestanlagebetrag erforderlich. 
 

Wertentwicklung in der Vergangenheit: 

Wertentwicklung  Durchschnittliche 
jährliche 

Wertentwicklung  
Anteilklassen  

2005 2006 2007 2008 2009 Über die 
letzten 3 

Jahre  

Über die 
letzten 5 

Jahre  

C % % 22,2%* -71,1% 151,2 34,1% k.A.  

* seit Auflegung am 1. Dezember 2006 zum NIW von 10,00 EUR je Anteil 

 
Dieser vereinfachte Verkaufsprospekt enthält eine Zusammenfassung der wesentlichen Informationen 
über den Fonds. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die SEB Asset Management S.A., 6a, 
Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg, Telefon: +352-26682-1, Fax: +352-26682-555 
 


